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Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Amperauen mit Hebertshauser Moos, Inhauser Moos und Krenmoos“ 
 

Vom 17.03.2023 
 

Auf Grund von § 26 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3 und Abs. 2 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 
2542), zuletzt geändert durch das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und 
zur Änderung weiterer Vorschriften vom 18. August 2021 (BGBl. I, S. 3908), und Art. 12 Abs. 1 
in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – 
BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. 2021 S. 352), erlässt der Landkreis Dachau 
folgende 
 

Verordnung: 
 

§ 1 
 

Die Verordnung des Landkreises Dachau über das Landschaftsschutzgebiet „Amperauen mit 
Hebertshauser Moos, Inhauser Moos und Krenmoos“ vom 15. Juni 1983 (Amtsblatt für den 
Landkreis Dachau Nr. 20 vom 11. Juli 1983, S. 50), geändert durch die Verordnungen vom  
07. Juni 1995, 28. Juli 2006 und 21. September 2018, wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Grenzen der beiden Kernzonen 1 und 2 des Landschaftsschutzgebietes im 

Krenmoos in Karlsfeld (§ 1 Abs. 3) werden erweitert. Die neu in die Kernzone 1 und neu 

in die Kernzone 2 einbezogenen Flächen ergeben sich aus der als Anlage 1 dieser 

Verordnung beigefügten Karte 2 „Kernzonenerweiterung Krenmoos“ im  

Maßstab 1:5000. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 
 

2. In § 3 (Verbot von Änderungen) erhält Satz 3 folgende Neufassung: 
 

„Innerhalb der Kernzone 1 im Krenmoos ist es verboten, in der Zeit vom 1. März bis  
31. Juli jeden Jahres Hunde frei laufen zu lassen und Hunde an der Leine zu führen, 
deren Länge vom Halsband bis zur Hand 2 m überschreitet (Kurzleinenpflicht).“ 
Darüber hinaus werden in § 3 folgende Sätze 4, 5 und 6 angefügt: 
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„Des Weiteren ist es in der Kernzone 1 in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli jeden Jahres 
verboten, zu lagern, zu feiern oder zu picknicken. In der Kernzone 2 im Krenmoos ist es 
in der Zeit zwischen 1. Februar bis 31. Juli jeden Jahres verboten, Flächen außerhalb 
des die Kernzone 2 von Nord nach Süd querenden, befestigten Feldwegs zu betreten 
oder innerhalb der Kernzone 2 Hunde frei laufen zu lassen. Das Betretungsverbot in 
Kernzone 2 gilt nicht für Grundstückseigentümer und sonstige Berechtigte“.  
 

3. In § 6 werden die Wörter „Art. 49 BayNatSchG“ durch die Wörter „§ 67 Abs. 1 BNatSchG“ 

ersetzt. 
  

4. In § 7 (Ordnungswidrigkeiten) werden Absatz 1 Halbsatz 1 und Nr. 1 wie folgt gefasst: 

 
Gem. Art. 57 Abs. 1 Nrn. 2 und 7 Bayerisches Naturschutzgesetz kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. gegen die in § 3 genannten Verbote verstößt, Veränderungen vornimmt, die 

geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder 

das Landschaftsbild zu verunstalten, innerhalb des als Landschaftsschutzgebiet 

ausgewiesenen Krenmooses Drohnen, Modellflugzeuge oder vergleichbare 

Luftfahrzeuge starten, fliegen oder landen lässt, innerhalb der besonders 

geschützten Kernzone 1 in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli jeden Jahres Hunde 

frei laufen lässt oder an einer Leine führt, deren Länge 2 m überschreitet oder 

dort im Zeitraum vom 1. März bis 31. Juli jeden Jahres lagert, feiert oder picknickt 

oder die besonders geschützte Kernzone 2 in der Zeit zwischen 1. Februar bis 

31. Juli jeden Jahres unbefugt betritt oder in der Kernzone 2 in der Zeit zwischen 

1. Februar bis 31. Juli jeden Jahres Hunde frei laufen lässt.“ 
 

5. In § 7 (Ordnungswidrigkeiten) werden in Abs. 1 Nr. 3 die Wörter „gem. Art. 49 Abs. 2 

BayNatSchG“ gestrichen.  
 

6. In § 7 (Ordnungswidrigkeiten) werden in Abs. 2 die Wörter „Art. 52 Abs. 1 Nr. 6 Bayer. 

Naturschutzgesetz“ durch die Wörter „Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG“ ersetzt.  
 

7. In § 7 (Ordnungswidrigkeiten) werden in Abs. 3 Satz 1 die Wörter „Art. 53“ durch  

„Art. 58“ ersetzt und wird Abs. 3 Satz 3 wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
05. Oktober 2021 (BGBl. I, S. 4607) geändert worden ist, ist anzuwenden.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Dachau in Kraft.  
 
Dachau, 22.03.2023 
Landkreis Dachau 
 
gez. 
Stefan Löwl 
Landrat  
 
 

LANDRATSAMT DACHAU 
Stefan Löwl 

Landrat 
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